
 
 
 
 

 

VEREINSWECHSEL:  
DIE WICHTIGSTEN INFORMATIONEN FÜR SPIELER UND ELTERN 

 
Die Sommerzeit stellt die Haupttransferzeit dar! Das offizielle Spieljahr im Fußball beginnt am 1. Juli eines 
Jahres. Die erste Transferperiode beginnt am 01.07. und endet am 31.08. eines Jahres. Die zweite 
Transferperiode liegt im Winter und somit im Zeitraum vom 01.01. bis 31.01. eines Jahres. 

 

Was muss man als Spieler bei der Abmeldung beachten? 

Wer als Juniorenspieler im Sommer den Verein wechseln möchte, muss sich bis zum 30. Juni beim 
abgebenden Verein abmelden. Es reicht dabei, seine Spielberechtigung beim alten Verein abzumelden, man 
muss nicht auch als Vereinsmitglied austreten. Die Abmeldung muss per Einschreiben erfolgen – mit Beleg 
als Nachweis. Entscheidend für die Abmeldung ist das Datum des Poststempels. 

Wir haben die eine Vorlage, für dieses Schreiben erstellt. 

 

Wie geht es nach der Abmeldung weiter? 

Am ersten Tag nach dem Poststempel der Abmeldung beginnt eine 14-Tage-Frist. Innerhalb dieses Zeitraums 
muss der abgebende Verein den Spielerpass im DFBnet freigeben. Der wechselnde Spieler muss Mitglied 
seines neuen Vereins werden. Der aufnehmende Verein muss einen Antrag auf Spielerlaubnis vom Spieler 
unterschreiben lassen und bei seinem Landesverband einreichen – gemeinsam mit dem Beleg der Abmeldung. 
Nach der erfolgten Freigabe des Spielerpasses beim Verband erhält der Spieler automatisch die 
Spielberechtigung für Freundschaftsspiele und schließlich auch für Pflichtspiele. 

 

Was passiert, wenn der abgebende Verein die 14-Tage-Frist nicht einhält und den Spielerpass zu spät 
freigibt? 

Der Spieler erhält automatisch die Freigabe für Pflichtspiele in seinem neuen Verein. Argumente wie Urlaub 
des Vorsitzenden oder krankheitsbedingte Abwesenheit eines zuständigen Vorstandsmitglieds zählen nicht. 
Jeder Verein muss Sorge dafür tragen, dass sein Postfach regelmäßig gesichtet wird und nicht wochenlang 
liegen bleibt. 

 

Wie ist der Ablauf und was müssen die Eltern tun? 

1. Mitgliedschaft im neuen Verein beantragen 
2. Das Formular „Abmeldung vom Spielbetrieb“ ausdrucken und ausfüllen 
3. Das Formular „Abmeldung vom Spielbetrieb“ per Einschreiben bis zum 15.06.2023 an den 

abgebenden Verein senden 
4. Den Rückschein aufbewahren und eine Information an den zukünftigen Verein geben 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
EINSCHREIBEN per RÜCKSCHEIN 
............................................................ 
............................................................ 
............................................................ 
............................................................ 
............................................................ 
............................................................ 
 
 
 

 ABMELDUNG vom Spielbetrieb 
 
Familienname: ………………………………… 
Vorname:   ………………………………… 
Straße   ………………………………… 
PLZ/Ort:   ………………………………… 
Telefon:   ………………………………… 
geboren am:   ………………………………… 
 
 
Hiermit melde ich mich zum nächstmöglichen Zeitpunkt vom Spielbetrieb ab. Bitte geben 
Sie den Spielerpass im DFBnet zum Wechsel ohne Sperrfristen frei und bestätigen Sie mir 
die Abmeldung / Kündigung binnen 5 Werktagen textlich / schriftlich. 
 
 
Die Vereinsmitgliedschaft 
 

       bleibt weiterhin bestehen 

       kündige ich zum …………………………………… 

       kündige ich gemäß der in der Vereinssatzung 
        festgelegten Kündigungsfristen 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
Datum              Spieler/in     gesetzlicher Vertreter 
 
 
 
 
Wichtiger Hinweis für den abgebenden Verein: Geht einem Verein eine Abmeldung mittels Einschreiben mit Rückschein 
zu, so ist er verpflichtet, dem jeweiligen Fußballverband den Spielerpass mit den Vermerken über die Freigabe oder 
Nichtfreigabe, Tag der Abmeldung, Tag des letzten Spiels sowie Vereinsstempel und Unterschrift eines 
zeichnungsberechtigten Vereinsvertreters innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag der Abmeldung gegen 
Empfangsbescheinigung auszuhändigen oder per DFBnet online freizugeben. Wird der Spielerpass nicht innerhalb dieser 
Frist eingereicht oder eine Erklärung über den Verbleib des Passes abgegeben, gilt der Spieler als freigegeben. 
 


